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Aegidius Tsdiudi
in neuer kritischer Beleuchtung

Von Hans Nabholz

Vortrag, gehalten an der Jahresversammlung der Historischen Gesellschaft des Kan¬

tons Aargau zu Baden, 1940.

Aegidius Tschudi ist derjenige Geschichtsschreiber der frühern
Jahrhunderte, dessen Name wenigstens — weniger seine Werke! —
in weitesten Kreisen des Schweizervolkes bekannt und populär
geworden ist. An Volkstümlichkeit kommt ihm nur der um
dreihundert Jahre jüngere Johannes von Müller gleich.

Dasjenige Werk, auf dem sich Aegidius Tschudis Ruhm gründet,

ist seine Schweizerchronik. Sie ist allerdings erst längst nach
seinem Tode, in den Jahren 1734 und 1736 in zwei Bänden
gedruckt worden,1 dagegen war sie schon früher in mehreren Abschriften

vorhanden und in dieser Form auch benützt worden.
Ihm ist Johannes von Müller bei der Darstellung der Entstehung

der Eidgenossenschaft weitgehend gefolgt. Er stellt ihn auch als

Geschichtsschreiber weit über die andern Chronisten der Schweiz.

«Tschudi», schreibt er, «welchen sein gelehrter Fleiß in diplomatischer

Geschichtsschreibung und seine besondere Kenntnis der ältesten

Schweiz, deren Archive keinem so offen gewesen, von allen
Jahrbuchschreibern, die nicht ihrer eigenen Zeit Geschichte
aufgezeichnet, unendlich unterscheidet.»2

Goethe hat sich im Zusammenhang mit seinen Schweizerreisen
in Aegidius Tschudi vertieft und sich einige Zeit mit dem Gedanken

getragen, ein Epos «Teil» zu schreiben, wobei nicht Teil und
Geßler, sondern die drei Eidgenossen im Mittelpunkt der Darstellung

gestanden hätten.3
Wir wissen ferner, daß Schiller, wie er das in einem Briefe an

seinen Verleger Cotta ausdrücklich feststellt, durch die Lektüre

1 Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum hg. von Joh. Rud. Iselin Bd. I
(1734), Bd. II (1736). Basel.

2 Joh. v. Müller, Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft zweiter

Teil. — Ausgabe Leipzig 1825 S. 4, Anm. 4.
» Gespräche mit J. P. Eckermann, 3. Teil, 6. Mai 1827.

in neuer Kritiscner öelencntung
Vo« Dsns IXsbbol?:

Vortrsg, gelislten sn 6er isliresverssnirnlung 6er Historischen Lesellsebskt 6es Ksn-
tons Xsrgsu zu Ls6en, I?4l>.

Aegidius Isebucli ist derjenige Desebiebtssebreiber cier frübern
Fsbrbunderte, dessen IXsme wenigstens — weniger seine VerKe! —
in weitesten Kreisen lies 8ebweÌ2ervoIKes bekannt unci populär ge-
worcien ist. Än VolKstümlieKKeit Kommt iiiin nur cier um «irei-
Kundert ^sbre jüngere iobsnnes von lVIllller gleieb.

Dasjenige VerK, suk dein sieb Aegidius Lsebudis Dubm grün-
det, ist seine 8eKwei«erebroniK. 8ie ist allerdings erst längst naeb
seinein locie, in cien i^sbren 1734 unci 1736 in zwei Dänllen ge>

druekt worden/ dagegen wsr sie sebon früber in mebrerenÄbsebrif-
ten vorbanden unci in liieser Lorrn sueb benutzt worllen.

Ibm ist ionsnnes von Nüller bei lier Dsrstelluug cier Dntstebung
«1er Didgenossensebskt weitgebenci gekoigt. Dr stellt ibn sueb sls
Oesebiebtsscbreiber weit über clie snclern dbronisten lier 8ebweÌ2.

«Lsebudi», sebreibt er, «weleben sein gelebrter kleiü in diplomati-
seber Desebiebtssebreibung unci seine besondere Kenntnis cier älte-
sten 8eKwei?i, lieren Ärebive Keinem so offen gewesen, von siien
isbrbuebsebreibern, liie niebt ibrer eigenen Zeit Desebiebte suk-

gesieieknet, unenlilieb untersebeidet.»^
Doetbe bst sieb im Zusammenbang mit seinen 8ebwei?erreisen

in Aegidius Lsebudi vertiert unli sieb einige Zeit mit ciem Oedanken

getragen, ein Dpos «1'eil» sebreiben, wobei niebt 1'eil uud
Oeöler, sondern die drei Didgenossen im lVIittelpunKt der Dsrstel-
lung gestanden bätten.»

Vir wissen kerner, dsö 8ebiIIer, wie er dss in einem Drieke sn
seinen Verleger trotta susdrüeKIieb feststellt, dureb die DeKtüre

> Xegi6ius1'scnu6i, LKronioon Helveticum Kg. von Ion. Ru6. Iselin L6.1
<17Z4). S6. Il <1736>. Sssei.

- ioli. V. NüIIer, Oer OescKionten Lenveizerisciier Li6ßevossenscnskt zwei-

ter 1'eil. — Xusgsbe f«ipzig 1ö?ö 8. 4, Xvrn. 4.

' LesprseKe rnit 1. LcKerrnsnn, 3. 1'eil, 6. Nsi IL27.
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von Tschudi auf den Gedanken gekommen war, seinen «Wilhelm
Teil» zu schreiben. Seine Schilderung des Hergangs entspricht ja
auch durchaus dem Bilde, das uns Aegidius Tschudi vom Entstehen
der Eidgenossenschaft entwirft.4

Durch Schillers Werk ist die von Tschudi geprägte Darstellung
erst in weitesten Kreisen bekannt geworden, und diejenige
Vorstellung, die wir alle, trotz der Einwendungen der historischen Kritik,

von der Geburtsstunde unseres Landes in uns tragen und hegen,
ist das Bild, das Schiller, auf Aegidius Tschudi fußend, in genialer
Weise gezeichnet hat. Und es darf wohl gesagt werden, daß des

Dichters Drama nicht wenig zum Ruhme des Geschichtsschreibers
beigetragen hat.

Tschudis Ansehen geriet aber einigermaßen ins Wanken, als

Eutych Kopp in seinen 1835 erschienenen «Urkunden zur
Geschichte der eidgenössischen Bünde» und mehr noch in dem 1845

publizierten ersten Bande der «Geschichte der eidgenössischen
Bünde» ein völlig neues Bild von der Entstehung der Eidgenossenschaft

entwarf und dabei nicht nur die Geschichte vom Wilhelm
Teil, sondern auch die meisten übrigen uns dank Schiller so

vertrauten Einzelheiten aus der Befreiungsgeschichte in das Gebiet der
Sage verwies. Dabei mußte er sich notwendigerweise mit Tschudi
auseinandersetzen. Er warf ihm vor, die Urkunden nach den Chroniken

gedeutet zu haben, statt umgekehrt die authentische Wahrheit

der Chronisten an den Urkunden zu prüfen; und, was noch
wichtiger ist, er beschuldigt den Geschichtsschreiber, daß er seiner
Phantasie viel zu großen Spielraum eingeräumt und manchmal den
Leser sogar absichtlich getäuscht habe.5

Der Umstand, daß die Ergebnisse Kopps von bedeutenden
zeitgenössischen Historikern, wie Geizer und Monnard, angefochten
wurden und daß sogar der bedeutende deutsche Historiker Waitz
sich kritisch zu den Feststellungen Kopps verhielt, bewirkten, daß

Tschudis Ansehen als Historiker keinen ernstlichen Schaden litt.
Den ersten schweren Schlag versetzte seinem Rufe Theodor

Mommsen. Im Jahre 1854 publizierte dieser die römischen Inschrif-

4 Schillers Briefe, Brief an Cotta vom 16. März 1802.
5 Frieda Gallati, Gilg Tschudi vgl. Anm. 11. J. E. Kopp, Urk. zur Gesch.

der eidg. Bünde, Vorwort IV f. Wien 1851. Weitere Urteile Kopps über Tschudi in
A. Lütolf, Joseph Eutych Kopp, Luzern 1868 und G. Meyer v. Knonau, Jos. Eutych
Kopp in: Allg. Deutsche Biographie.
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von LscKudi suk den DedsnKen gekommen war, seinen «VilKelm
1'eil» ?u sckreiken. Leine LeKilderung lies Hergangs entspriekt js
suek dureksus dem Dilde, dss uns Aegidius LseKudi vorn DntsteKen
lier DidgenossenscKsft entwirft.^

Durck öckillers VerK ist liie von LseKudi geprägte Darstellung
erst in weitesten Kreisen bekannt geworden, unrl diejenige Vor-
Stellung, die wir alle, trot? lier Dinwenlluugen der Kistoriseben Kri-
tik, von der DeKurtsstunde unseres Dsndes in uns tragen und begen,
ist dss Dild, das LcKiller, suk Aegidius Isebudi kuöevd, in genialer
Veise ge?eicknet Kst. Dnd es dsrk wobl gessgt werden, dsö des

Diebters Drsrns niekt wenig ?um DuKive des DeseKicKtsscKreiKers

Keigetrsgen Kst.
LseKudis ÄnseKen geriet sker einigermsöen ins VsnKen, als

DutvcK Kopp in seinen 1835 ersckienenen «DrKunden ?ur De-
sekiekte der eidgenössiscken Dünde» und roekr noek in dein 1845

publizierten ersten Dsnde der «DeseKicKte der eidgenössiseken
Dünde » ein völlig neues Dild von der DntsteKung der Didgenossen-
sckskt entwarf und dskei nickt »ur die DeseKicKte vorn ViiKeim
1'eil, sondern suek die rneisten Ukrigen uns dank LeKiller so ver-
trauten DinselKeiten sus der DekreiungsgeseKicKte in dss DeKiet der

8sge verwies. Dskei muöte er sieK notwendigerweise rnit IscKudi
suseinsnderset?en. Dr wsrf ikrn vor, die Urkunden nsek den <IKro-

niken gedeutet ?u Kaken, statt urngekekrt die autkentiseke VsKr-
Keit der dkronisten sn den DrKunden ?u prüfen; und, wss noek
wieKtiger ist, er KeseKuldigt den DeseKicKtsscKreiKer, dsö er seiner
DKsntssie viel 2u groöen Lpielrsum eingeräumt und msnekmsl den
Leser sogsr sksiektlick getsusckt KsKe.^

Der Dmstsnd, daö die DrgeKnisse Kopps von Kedeutenden zeit-
genössiseken DistoriKern, wie Deiner und ÌVlovnsrd, sogekoekten
wurden und dsö sogsr der bedeutende deutseke DistoriKer Vsits
sieK KritiseK ?u den Deststellungen Kopps verkielt, bewirkten, dsö
IscKudis ÄnseKen als DistoriKer Keinen ernstlieken öcksdev litt.

Den ersten sckweren öcklsg versetzte seinem Duke IKeodor
Klommsen. Im ^skre 1854 puklisiierte dieser die römiscken InscKrif.

< öckillers örieke, Uriel Oott« vom 16. Klär? 1802.
5 Lrieci« Osiisti, (?ilg IseKucli vgl. Xnm. II. 1. D. Kopp, UrK. zur Oescb.

cier eilig, öünde, Vorwort IVI. Vier, 1851. Veilere Urteile Kopps über I'seKucii in
X. Lütoil, iosepb Lutvcb Kopp, l>u?ern 1863 unci <Z. Neyer v. Knonsu, los. LutxcK
Kopp in: Xllg. OeutscKe öiogrspbie.
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ten in der Schweiz. Dabei kam er auf die epigraphischen Studien
und Sammlungen Tschudis zu sprechen. Er warf ihm bei dieser
Gelegenheit vor, Tschudi habe unvollständige Inschriften ergänzt,
ohne diese seine Interpolationen als solche zu bezeichnen. Momm-
sens lateinisch geschriebene Einleitung zur Publikation der
römischen Inschriften kam indessen fast ausschließlich nur in die Hände
der Fachgelehrten, sodaß seine Kritik an Tschudi nicht in weitere
Kreise drang.6

Gefährlichere Angriffe auf den Glarner Historiker begannen
ein Jahrzehnt später, als man auch in der Schweiz anfing, den
Urkunden als Geschichtsquellen mehr Beachtung zu schenken, als das

bisher der Fall gewesen war, und als man von der Schule der Monumenta

Germaniae Historica die wissenschaftliche Kritik der
Urkunden übernommen hatte. Bevor auf diese Kritik an Tschudis
Werk eingegangen wird, soll einiges über seine Familie und seine

Persönlichkeit, sowie die Gesamtheit seines historischen Werkes
vorausgeschickt werden." Aegidius Tschudi war kein Stubengelehrter,

sondern ein Staatsmann; er leistete ferner Dienste als Offizier.
Seine Familie, ein altes Glarner Geschlecht, tritt in Glarus seit der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Erscheinung. Dabei sind es

die direkten Vorfahren unseres Tschudi, die in der innern Politik
des Landes Glarus und als dessen Vertreter in eidgenössischen
Angelegenheiten, sowie als Truppenführer und Offiziere in französischen

Diensten eine bedeutende Rolle spielen. Der Großvater von
Aegidius Tschudi, Jost Tschudi, war einer der politischen Führer
seines Landes im alten Zürichkrieg. Sein Sohn Ludwig zeichnete
sich im Schwabenkriege aus und focht bei Marignane Als Offizier
in französischen Diensten war er ein Anhänger der Solddienste und
damit ein Gegner der Reformation. Sein gleichnamiger Sohn, ein
Bruder von Aegidius, zeichnete sich als Truppenführer in französi-

8 Theod. Mommsen, Inscriptiones confeederationis Helveticae latinae,
Mitt. der Antiquar. Gesellschaft Zürich Bd. X. Zürich 1856. — Seine über das Ziel
hinausgehenden Angriffe hat Sal. Vögelin richtig gestellt in seinem Aufsatz: Wer
hat zuerst die Rom. Inschriften in der Schweiz gesammelt und erklärt? in: Jahrb.
für Schweiz. Geschichte Bd. XI, 1886.

7 J. J. Blu m er, Aegidius Tschudi, in: Jahrb. des Histor. Vereins des Kantons

Glarus 7. Heft (1871) u. 10. Heft (1874). — Histor.-Biogr. Lexikon der Schweiz,

Artikel Tschudi. — G. von Wyß, Geschichte der Historiographie in der Schweiz.

Zürich 1895, S. 196 ff.
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ten in cler Schwei?. Dabei Ksin er suk liie epigrapbiscben ötudien
und Lsnunlungen Lscbudis «u sprechen. Dr wsrk ibrn bei liieser Oe-

legenbeit vor, Lscbudi bsbe unvollständige Insebrikten ergänzt,
obne diese seine Interpolationen sls solebe ?u bezeichnen. lVIonnn-

sens lateinisch gesehriehene Linleitung ?ur LuhliKation der rörni-
sehen InscKrikten Kam indessen ksst susscKIieölicK nur in die Hände
der Lschgelehrten, sodai! seine Kritik sn Lschudi nicht in weitere
Kreise drangt

DekährlicKere Ängrikke suk den DIsrner DistoriKer begännen
ein 1sbr?ebut später, sls rusn sucb in der öckwei? anking, den Dr-
Kunden sls Desebicbtsciuellen rnebr Descbtung ?u scbenken, als dss

bisber der Lall gewesen war, und als man von der öcbule der Ivlonu-

inenta Derrnsnise Distorics die wissenscbaktlicbe Kritik der Dr-
Kunden übernonunen bstte. Devor suk diese Kritik sn Lscnudis
VerK eingegangen wird, soll einiges über seine Larnilie und seine

DersönlicliKeit, sowie die DessnrtKeit seines Kistoriseben VerKes
vorsusgescbickt werden/ Aegidius Lsehudi wsr Kein Ltubeugelebr-
ter, sondern ein ötsstsinsnn; er leistete kerner Dienste sls Okki?ier.
Leine Dsinilie, ein sites Dlsrner Desebleebt, tritt in DIsrus seit der
«weiten Dälkte des 14. Jahrhunderts in Drscbeinung. Dsbei sind es

die direkten Vorksbren unseres Lsehudi, die in der innern DolitiK
lies Landes DIsrus und sls dessen Vertreter in eidgenössischen Än-
gelegenbeiten, sowie sls Lruppenkührer und Dkki?iere in krsn?ösi-
scben Diensten eine bedeutende Dolle spielen. Der OroÜvster von
Aegidius Lsehudi, ^sost Lsehudi, wsr einer der politiscben Dübrer
seines Landes ini alten Zürichkrieg. Lein Lohn Ludwig Zeichnete
sieb irn LeKwaKenKriege sus und kocbt bei Nsrignsn«. Äls Okki?ier
in krsn?ösiseben Diensten wsr er ein Anhänger der Lolddienste und
dsinit ein Degner der Dekorrnstion. Lein gleichnamiger Lohn, ein
Druder von Aegidius, Zeichnete sieb sis Lruppenkübrer in krsn?ösi-

« PK e 06. Nvmmsen, Inscriptiones conlce6erstionis Helveticse Istinse,
Nitt. 6er Xntiqusr, OesellscKslt ?ürick L6. X. Surick 1856. — Leine über 6ss ^iel
KinsusgeKen6en Xngrikke Kst Lsl. Vögelin rickrig gestellt in seinem Xuksslz: Ver
Kst zuerst 6ie Köm. InscKrikten in 6er LcKweix gesammelt un6 erklärt? ini IsKrb.
lür sckvveiz. OescKieKte L6, XI, 1336,

1, 1, öl um er, Xegi6ius Pscku6i, in: IsKrb, 6es Histor. Vereins 6es Xsn-
tons Olsrns 7, Hell (1871) u. 10. Hell (1874). — rlistor. Liogr. Lexikon 6er ScKweiz,

Artikel Iscbu 6i. — O, von V^ü, OescbicKte 6er HistoriogrspKie in 6er ZeKwei?,

^üriek 1895. L, 196 tt.
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sehen Diensten aus. Im Jahre 1528 erwarb er Schloß und Herrschaft
Gräpplang, das in der Geschichte des Nachlasses von Aegidius
Tschudi eine wichtige Rolle spielt. Aegidius, von seinen

Zeitgenossen Gilg genannt, war der jüngste von den fünf Söhnen
Ludwigs. Er wurde im Jahre 1505 geboren. Als Schüler des damals in
Glarus wirkenden Ulrich Zwingli wurde er für die humanistischen
Studien gewonnen; in Basel setzte er sie bei seinem gelehrten Landsmann

Glarean fort. Wenig über zwanzig Jahre alt trat er, in seine

Heimat zurückgekehrt, bereits in der Öffentlichkeit hervor und
zwar als Gegner der Reformation, die er in Wort und Schrift
bekämpfte. Seine weitere Laufbahn war diejenige eines vornehmen
Glarners, der sich der Politik widmet. Mit 25 Jahren wurde er
Landvogt von Sargans. Während kurzer Zeit amtete er sodann als

Obervogt des Abtes von St. Gallen in Rorschach. Im Jahre 1533

wurde dem Achtundzwanzigjährigen die Verwaltung der gemeinen
Herrschaft Baden anvertraut. Ein Jahr nach dem Rücktritt von
diesem Amte, 1536, befehligte er Soldtruppen Franz' I. von Frankreich

in der Provence. In die Heimat zurückgekehrt wurde er
Mitglied des Rates. Mehrfach vertrat er ferner sein Land auf
Tagsatzungen. In den Jahren 1549—1551 war er neuerdings Landvogt
in Baden. Seine Wirksamkeit in diesem Amte und die eifrigen
Archivstudien, die er bei dieser Gelegenheit in den Archiven der
aargauischen Klöster betrieb, schildert eingehend Hans Herzog.8 In
den Jahren 1554/55 vermittelte Tschudi in den konfessionellen
Streitigkeiten der Locarnesen. 1555 wurde Tschudi Landammann
von Glarus. 1559 wurde er in diplomatischer eidgenössischer Mission

an den Reichstag zu Augsburg abgeordnet. In den folgenden
Jahren versuchte er, in seiner Heimat durch gewaltsame Mittel die
Einheit der Konfession wieder herzustellen. Damit entfachte er die
in der Geschichte als Tschudikrieg bekannten konfessionellen
Wirren, in denen sich die Reformierten zu behaupten wußten und

sogar bewirken konnten, daß Tschudi nicht mehr zum Landammann
gewählt wurde. Dieser sah sich sogar veranlaßt, während etwa drei
Jahren nach Rapperswil überzusiedeln, um dem heftigen Unwillen
auszuweichen, den seine schroffe Haltung in konfessionellen Fragen

hervorgerufen hatte.

8 Hans Herzog, Die Beziehungen des Chronisten Aegidius Tschudi zum Ar-
gau, in: Argovia Bd. XIX, Aarau 1888.
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««Ken Disaster, sus. lui IsKre 1328 erwsrk er 8eKI«L und OerrseKskt

Orsppisng, clss iu lier OeseKieKte lies IVseKIssses vou Aegidius
BseKudi eine wiektige Dolle spielt. Aegidius, vou seinen Zeit-

genossen Oiig genannt, wsr lier jüngste von cieu künk 8öKnen Dud-

wigs. Dr wurcle irn ZsKre 1505 geboren. Äls 8eKüler lies «isrnsls in
Oisrus wirkenden Dlrieb Zwingii wurcle er kür liie KumsnistiseKen
ötullien gewounen; in Dssel setzte er sie bei seinein gelebrten Dsn«ls>

mann Oiaresn kort. Venig über 2wsn2ig l^skre slt trst er, in seine

Deirnst 2urüeKgeKeKrt, bereits in der OkkentiieKKeit bervor unll
2wsr sis Oegner ller Deformation, liie er in Vort unli 8eKrikt be-

Kämpfte. Leine weitere Dsukbsbn war diejenige eines vornebinen
Oisrners, cler sieb cler solitili willrnet. Nit 25 lskren wurcle er
Dsnclvogt von 8srgsns. VäKrend Kur2er Zeit Slntete er sollsnn sls

Okervogt des Äbte« von 8t. Osllen in DorsebscK. Ira lsbre 1533

wurde dem Äebtund2wsn2igjsiirigen die Verwaltung der gemeinen
Oerrscbskt Dsden snvertrsut. Din Zsbr nseb dem DüeKtritt von die-

sem Ämte, 1536, Kekebligte er 8oldtruppen Drsn2' I. von Drank-
reieb in der Provence. In die Oeimst 2urüeKgeKeKrt wurde er Nit-
giied des listes. NeKrkseK vertrat er kerner sein Dsnd «uk Lsg-
sst2ungen. In den ^akren 1549—1551 war er neuerdings Dandvogt
in Dsden. 8eine Wirksamkeit in diesem Ämte und die eikrigen Är
ebivstudien, die er bei dieser Oelegenbeit in den ÄreKiven der ssr-
gsuiseben DIoster betrieb, sebiidert eingebend Osns Der2og.» In
den Isbren 1554/55 vermittelte Lsebudi in den Konfessionellen
8treitigKeiten der Doesrnesen. 1555 wurde Lsebudi Lsudsmmsnn
von Olsrus. 1559 wurde er in dipiomstiseber eidgenössiseber Nis-
sion sn den Deicbstsg 2u Äugsburg abgeordnet. In den folgenden
Isiiren versuebte er, in seiner Oeimst dureb gewsltssme Nittel die
Dinbeit der Konfession wieder beizustellen. Dsmit entksebte er die
in der Oesebicbte sls LseKudiKrieg bekannten Konfessionellen
Virren, in denen sieb die Deformierten 2u bebaupten wußten und

sogar bewirken Konnten, daß Isebudi niebt mebr 2um Lsndsmmsnn
gewsblt wurde. Dieser ssb sieb sogsr versnlsöt, wäbrend etws drei
l^sbren nseb Dspperswil Uber2usiedeln, um dem bektigen Onwillen
sus2uweicben, den seine scbrokke Osltung in Konkessionellen Drs-

gen bervorgeruken Kstte.

« Hsns Herzog, Die öezieiiungen cies Olironislen Xegiciius 'fsckucii zuin Xr-
gsu, in: Xrgovis öcl. XIX. Xsrsu 1888.
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In den letzten sieben Jahren seines Lebens trat Tschudi
politisch nicht mehr hervor, wenn er auch noch hie und da in eidgenössischen

Angelegenheiten sein Land vertrat. Dafür gewann er Muße,
um sich ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten widmen zu können.

Aus diesen wurde er im Februar 1572 durch den Tod
abberufen.

Ungeachtet seiner vielseitigen politischen Tätigkeit hatte Aegidius

Tschudi immer wieder Zeit für wissenschaftliche Studien
gefunden. Wo er hinkam, spürte er den Quellen zur Geschichte der
Eidgenossenschaft nach. Anfänglich galt sein Interesse vor allem
den römischen Inschriften der Schweiz und den Münzen. Als Offizier

in der Provence und auf einer Reise nach Rom sammelte er
auch in Frankreich und Italien epigraphische Denkmäler zur
Geschichte des Römerreichs.

Der erste Niederschlag seiner Studien war eine Beschreibung
des alten Rhätien, die als die «Uralt warhafftig Alpisch Rhetia» im
Jahre 1538 von Sebastian Münster im Druck herausgegeben wurde.
Es ist die einzige historische Arbeit Tschudis, die noch zu seinen
Lebzeiten gedruckt herauskam. Alle seine übrigen umfangreichen
Werke sind während zwei Jahrhunderten, einzelne noch länger,
Manuskript geblieben.

Durch die epigraphischen Funde angeregt schrieb er ferner
seine «Gallia cornata», d. h. eine Beschreibung und Geschichte vom
Gallien diesseits der Alpen mit Einschluß von Rätien. Druckfertig
hatte er das Werk erst wenige Tage vor seinem Tode gemacht. Aus
diesem Grunde blieb es Manuskript. Erst im Jahre 1758 wurde die
Studie dank den Bemühungen des Freiherrn Leodegar Tschudi
durch den Druck einem weiten Kreise zugänglich.

Ein anderer Gegenstand hat Tschudi eingehend beschäftigt: die
Geschichte seiner Familie. Aus echten und, wie wir noch sehen

werden, aus fingierten Dokumenten hat Tschudi ein reiches Material

über die Geschichte seiner Familie zusammengestellt. Eine
Geschichte seines Geschlechtes hat Tschudi nicht geschrieben;
dagegen ist er in seiner Chronik auf die adelige Herkunft und die
Bedeutung der Tschudi als hohe Beamte im Lande Glarus mehrfach
zu sprechen gekommen. In seinen umfangreichen Materialsammlun-

gen hat er ferner echte und unechte Stücke, die auf die Geschichte
seines Geschlechtes Bezug haben, eingereiht.

Nach seinem Tode stürzten sich Angehörige der Familie
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In clen letzten sieben ^skren seines Lebens trat LseKudi poli»
tisek niebt mekr Kervor, wenn er sueb noeb bie unci «lg in eidgenös-
siseben ÄngelegenKeiten sein Land vertrat. Dskür gewann er iVluLe,

um sieb gsn2 seinen wissevseksktlieken Arbeiten widmen 2n Kön-

nen. Äus diesen wurde er im LeKrnsr 1572 dureb den Lod »K-

berufen.
DngeaeKtet seiner vielseitigen politiseben LätigKeit Kstte Äegi-

dius Lsebudi immer wieder Zeit für wissenscksktlicke ötudien ge-
künden. Vo er KinKsm, spürte er den Quellen 2ur DescKicKte der
LidgenossenscKskt nseb. ÄnkänglicK galt sein Interesse vor sllem
den römiscben Insebrikten der 8cKweÌ2 und den IVlun2en. ÄIs Okki-

2ier in der Lrovenee und suk einer Leise nseb Rom sammelte er
sueb in LrsnKreicb und Italien epigrspbiscbe Denkmäler 2ur De-
sebiebte des Lömerreiebs.

Der erste IXiederseblsg seiner Ltudien wsr eine Descbreibung
des slten LKätien, die sls die «l/ra/t u)ar/la//ttK >j/rn«c/r r?/n?kka» im
^sbre 1538 von 8ebsstisn Nünster im DrueK Kersusgegeben wurde.
Ls ist die ein2Ìge bistoriscbe Ärbeit LscKudis, die noeb 2U seinen
Leb2eiten gedruckt bersusksm. Älle seine übrigen umksngreicben
VerKe sind wäbrend 2wei i^sbrbunderten, ein2elne noeb länger,
NsnusKript geblieben.

Dureb die epigrspbiseben Lunde angeregt sebrieb er kerner
seine «t?a//ic7 comnra», d. b. eine Descbreibung und Descbicbte vom
Osllien diesseits der Älpen mit LinseKIuö von Lätien. DrueKkertig
bstte er dss VerK erst wenige Lage vor seinem Lode gemscbt. Äus
diesem Drunde blieb es iVIsnusKript. Lrst im labre 1758 wurde die
Ltudie dsnk den Demübungen des Lreiberrn Leodegsr Lsebudi
dureb den Druck einem weiten Kreise 2ugsnglieb.

Lin anderer Degenstsnd bat Lsebudi eingebend bescbäktigt: die
Descbicbte seiner Lsmilie. Äus eebten und, wie wir noeb seben

werden, sus fingierten Dokumenten Kst Lsebudi ein reicbes Nste-
risi üker die DescKicKte seiner Lsmilie 2usammengesteIIt. Line De-

sekickte seines DeseKIecKtes Kat LscKudi nickt gesckrieken; ds-

gegen ist er in seiner dkronik suk die sdeiige Herkunft und die De-

deutung der LscKudi sls Koke Desmte im Lsnde Dlsrus mekrksek
2u sprecken gekommen. In seinen umksngreicken iVlaterisIsgmmlun-

gen Kst er kerner eckte und uneekte ötüeke, die suk die DescKicKte
seiues DescKIecKtes Le2ug KsKen, eingereikt.

Nack seinem Lode stürben sieK ÄogeKörige der Lsmilie
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Tschudi gerade auf denjenigen Teil seines Nachlasses, der sich auf
die Geschichte der Familie bezog.

Ein deutscher Gelehrter, Hermann Hermannus, Professor in
Salzburg, verfaßte für seinen Freund Wilhelm Tschudi, einen
Großneffen von Aegidius, im Jahre 1628 eine Genealogie der Familie
Tschudi in lateinischer Sprache. Nach dem Tschudischen Wappen,
einem Tannenbaum, gab er seinem Werke den Titel Pinus Tschu-
diana. Vier Jahre nach Vollendung der lateinischen Ausgabe
übersetzte er seine Schrift in deutsche Sprache unter dem Titel
Tschudi Tannenbaum.9

Dieses kleine Werk wurde zum Ausgangspunkt für umfangreiche

genealogische Studien, die eine ganze Reihe von spätem
Vertretern der Familie während des 17. und 18. Jahrhunderts betrieben.

Dabei wurde der Tschudi Tannenbaum von Hermannus
ergänzt und weitergeführt. Das hätte für uns an und für sich kein
Interesse, wenn nicht diese genealogischen Studien ihre Verfasser
veranlaßt hätten, Tschudis Nachlaß eifrig zu benutzen, allerdings
mit dem Ergebnis, daß er bald nach dessen Tod in ganz verschiedene

Hände geriet, teils verloren ging und schließlich in alle Winde
zerstreut wurde. Angesichts dieser Lage war es ein Glück, daß dank
der emsigen Abschreibertätigkeit seiner Nachfahren wichtige Stücke
aus der Materialiensammlung wenigstens in Abschrift erhalten blieben,

während die Originale verloren gegangen sind.
Diese Bemerkungen über die genealogischen Forschungen des

Aegidius Tschudi und seiner Nachfahren mußten vorausgeschickt
werden, weil sie für die Beurteilung von Tschudis
schweizergeschichtlichen Forschungen von Bedeutung sind. Frühzeitig hatte
der begabte und humanistisch gebildete Aegidius angefangen, Material

zur Geschichte der Eidgenossenschaft zu sammeln. Mit den
Inschriften hatte er, wie wir sahen, begonnen. Später sammelte und
kopierte er alle Chroniken, deren er habhaft werden konnte. Er
ging aber noch weiter, und das ist der Grund für seine besondere

Bedeutung, die ja auch Johannes von Müller hervorgehoben hatte:
er sammelte systematisch ein reiches Urkunden- und Aktenmaterial.

9 Pinus Tschudiasia. seu Genealogia Familiae Tschudiorum a Glarus fide-
lissime concinnavit Hermannus Hermanni. Anno MDCXXIIX. Mpt. Landesbibl.
Glarus.

Tschudi Tannenbaum trewlich ausgefüehrt und gesteh durch Hermannum
Hermanni. Im Jahr Christi 1632. Mpt. Landesarchiv Glarus.
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LseKulii gerslle suf lienjenigen Leil seines IVseKIssses, lier sieK suk

liie OeseKieKte cier Lsmilie bezog.
Lin lieutseker DeleKrter, //ermann //ermnnnu«, Lrokessor in

öslzkurg, verksöte kür seinen LreuncI VilKelm LseKulli, einen Oroü-
nekken von Äegiclius, irn IsKre 1628 eine Deneslogie cier Lsmilie
LseKulli in IsteiniseKer ZprseKe. IXseK liern LseKuriisvKen Vsppen,
einen» LsnnenKsum, gsb er seinem VerKe lien Lite! ?inu« Lse/lu-
c/iana. Vier ^slire nsek Vollenllung lier IsteiniseKen ÄusgsKe über-
setzte er seine öekrikt in lleutseke öprseke unter liem Litel
LsO/luc/i Tannenbaum.»

Dieses Kleine VerK wurde zum Ausgangspunkt kür umfang-
reieke genesiogiseke ötudien, liie eine ganze Deik« von spatern Ver-
tretern lier Lsmilie wskrenll ries 17. unci 18. ^akrkuncierts Ketrie-
Ken. Dskei wurcle lier LseKucii LannenKaum von Dermsnnus er-
gänzt unci weitergetukrt. Dss Kstte kür uns su unci kür sieK Kein
Interesse, wenn nient lliese genesiogiseken Ltullien iiire Verfasser
versnlsLt Kstten, LseKuclis iXscKIsö eifrig «u benutzen, sllerciings
mit liem Lrgebnis, cisL er Ksici nsek ciessen Loli in ganz versekie-
liene Däncie geriet, teils verloren ging unci scklieöliek in slle Vincie
verstreut wurde. ÄngesieKts ciieser Lsge wsr es ein DlücK, clsö «IsnK

lier emsigen ÄKseKreibertätigKeit seiner NseKksKren wiektige ZtüeKe

sus lier Nsterialiensammlung wenigstens in ÄKseKrikt erkalten Kiie-
Ken, wskrenci riie Originale verloren gegangen sinll.

Diese DemerKungen üker ciie gevealogiseken LorseKungen lies

Aegidius LseKulii un<i seiner IVacKksKren muöten vorsusgesckiekt
wercien, weil sie kür ciie Deurteilung von LseKullis sekweizer-
gesckiektlicken LorseKungen von Delleutuug sinli. LrüKzeitig Kstte
ller KegsKte unci KumsnistiseK gekilllete Aegidius sngeksngen, Nate-
risi nur OescKieKte lier LirigenossenseKskt zu sammeln. Nit rien In-
sckrikten Kstte er, wie wir ssken, Kegonnen. 8pster sammelte unli
Kopierte er «Ile (ÜKroniKen, cleren er KsKKakt wercien Konnte. Lr
ging sker noek weiter, unci liss ist lier Drund kür seine Kesonliere

Dedeutung, clie ja suek ZoKsnnes von Nllller KervorgeKoKen Kstte:
er ssmmelte svstemstisek ein reickes DrKunclen- unci ÄKtenmsterisl.

« /'inllz T'zc/iaa'ians sen Leneslogis Lsmilise pscnucliorum s OIsrns lias-
lissime eoncinnsvil Nermsnnus Nermann!. Xnn« NOdXXIIX. Npt. Lsndesbibl.
LIarus.

^c/îlleêi Tannenbaum Irevvlicn susgelüenrt unci gesielt ciurcn Nermsnnum
Nermann!. Im isnr dkristi 1632, Ivlpt, Lsnllessrcniv Olsrus.
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Als entschiedener Gegner der Reformierten genoß er besonders in
den Klöstern hohes Ansehen. Bereitwillig stellten ihm diese ihre
Archive zum Studium zur Verfügung. Als Staatsmann hatte er auch
Zutritt zu den Akten der weltlichen Behörden. Sehr viele
Dokumente wurden ihm im Original zur Verfügung gestellt, und in
zahlreichen Fällen gab er diese gar nicht mehr zurück, sondern reihte
sie in seine Materialsammlungen ein; besonders zahlreich sind in
seinem Nachlaß Originalakten der Landesregierung seines
Heimatkantons. Was ihm nicht überlassen wurde, hat er abgeschrieben.

Lange Jahre begnügte sich Tschudi mit dem Sammeln der
Geschichtsquellen. Sie reichten bis in seine Zeit und wurden jahrgangsweise

zusammengestellt. Erst in seinen letzten Lebensjahren hat
sich Tschudi entschlossen, sein gewaltiges Quellenmaterial zu einer
Schweizergeschichte zu verarbeiten. Er gelangte dabei bis zum Jahre
1470; der Text liegt in sechs Bänden vor. Die zwei ersten Bände,
umfassend die Jahre 800 bis 1000, sind lateinisch geschrieben und
annalistisch gehalten; die Fortsetzung, über die Jahre 1000 bis 1470,
umfaßt vier Bände. In den Text sind zahlreiche Urkunden und
Akten eingestreut. Tschudi hat ferner am ursprünglichen Texte
viele Änderungen, Ergänzungen und Streichungen vorgenommen.

Auf Grund dieser ersten Fassung machte sich Tschudi an die

Herstellung einer Reinschrift. Er begann dabei mit dem Jahre 1000

und gelangte bis zum Jahre 1370. Diese Original-Reinschrift, die
einen stattlichen Folianten darstellt, blieb lange Zeit verschollen;
dagegen war eine Kopie derselben im Kloster Muri vorhanden. Das

verschollene Original der Reinschrift wurde im Jahre 1923 bei der
Familie Reding in Schwyz durch Dr. Hans G. Wirz entdeckt und
im Jahre 1928 von der Zentralbibliothek in Zürich angekauft. In
Muri befand sich auch eine Abschrift der ersten Fassung in zwei

Bänden, umfassend die Jahre 1371 bis 1435 und 1436 bis 1470.

Johann Rudolf Iselin benützte für seine Edition von Tschudis
Chronik die im Kloster Muri liegende Kopie. Für die Jahre 1000
bis 1370 konnte er die zweite Fassung benutzen, für die Fortsetzung
bis zum Jahre 1470 stand ihm nur die erste Fassung zur Verfügung.

Allgemein glaubte man an die Existenz einer Fortsetzung der

Chronik seit 1471 bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Allein diese

war nirgends auffindbar, weder im Original noch in einer Kopie.
Dagegen existiert über diesen Zeitraum eine reiche Materialiensammlung,

in der sich auch Abschriften aus verschiedenen Chroni-
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ÄIs entsckiedener Oegner cier Reformierten genoü er besonders in
lien Klöstern KoKes ÄnseKen. Lereitwillig stellten ikm rliese ikre
ÄreKive 2um ötudium zur Verfügung. ÄIs Ltsstsmsnn Kstte er suek
Zutritt zu clen ÄKten cler weltlieken LeKörde». 8eKr viele OoKu-

mente wurden ikm im Original «ur Verfügung gestellt, unci in zgKI-

reieken Lällen gak er diese gsr niekt mekr zurück, sondern reikte
sie in seine Nsterislsammlungen ein; besonders zaKIreieK sind in sei-

nem IVseKIsö OriginslsKten der Landesregierung seines Heimst-
Ksntons. Vss ikm niekt ükerlsssen wurde, Kst er skgesckrieken.

Lsnge ^skre Kegnügte sieK LscKudi mit dem Zsmmeln der Oe-

sckicktscluellen. 8ie reickten Kis in seine Zeit und wurden jskrgsngs-
weise zussmmengestellt. Lrst in seinen letzten LebensjsKren Kst
sieK LscKudi entseKIossen, sein gewaltiges t)uellenmsterial zu einer
8cKweizergescKieKte zu versrkeiten. Lr gelangte dskei bis zum lskre
1470; der Lext liegt iu seeks Läuden vor. Die zwei ersten Lande,
umfassend die iskre 800 bis 1000, sind IsteiniscK gesckrieken und
snnslistisck gekslten; die Lortsetzung, üker die lskre 1000 Kis 1470,
umksLt vier Lände. In den Lext sind zsklreicke OrKunden und
ÄKten eingestreut. LscKudi Kst ferner gm ursprünglicken Lexte
viele Änderungen, Lrgsnzungen und LtreicKungen vorgenommen.

Äuf Orund dieser ersten Lsssuug msckte sieK LscKudi sn die

Herstellung einer LeinscKrift. Lr Kegsnn dskei mit dem IsKre 1000

und gelangte Kis zum ^skre 1370. Oiese Originsl-LeinscKrift, die
einen ststtlicken Lolisnten darstellt, KlieK Isnge Zeit versckollen;
dagegen war eine Kopie derselben im Kloster lVluri vorbanden. Oss

verscbollene Original der Leinscbrift wurde im glabre 1923 Kei der
Lsmilie Reding in 8cKw^z durck Or. Osns O. Virz entdeckt und
im IsKre 1923 von der ZentralbiKIiotKeK in ZüricK angekauft. In
iVluri Keksnd sick suck eine ÄKsvKrikt der ersten Lsssung in zwei

Länden, umfassend die lakre 1371 Kis 1435 und 1436 Kis 1470.

ioksnn Ludolf Iselin benützte für seine Ldition von LscKudis
(ÜKroniK die im Kloster IVluri liegende Kopie. Lür die ^skre 1000
bis 1370 Konnte er die zweite Lassung benutzen, für die Lortsetzung
bis zum Zsbre 1470 stand ibm nur die erste Lsssung zur Verfügung.

Ällgemein glaubte man an die Lxistenz einer Lortsetzung der

lükronik seit 1471 Kis in die iVIitte des 16. IsKrKunderts. Ällein diese

wsr nirgends auffindbar, weder im Origins! nocK in einer Kopie.
Osgegen existiert Uber diesen Zeitraum eine reicbe Materialien-
Sammlung, in der sieb auck ÄKscKrikten aus versckiedeuen l^Kroni-
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ken finden. Johann Jakob Tschudi, Pfarrer in Glarus, stellte dieses

Material im Jahre 1766 chronologisch zusammen und ergänzte es

durch eigene Collectaneen.
Von Teilen dieser Sammlung wurden wieder verschiedene

Abschriften genommen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
kamen Teile daraus unter dem Titel Fortsetzung der Chronik
Tschudis im Druck heraus.10 Es waren aber zur Hauptsache von
Tschudi abgeschriebene Partien aus andern Chroniken. Tschudi hat

nur einen einzigen Abschnitt aus der auf das Jahr 1470 folgenden
Epoche ausgearbeitet, die Geschichte des Kappelerkrieges. Dieser
ist im Jahre 1903 im ersten Band des Archivs für schweizerische

Reformationsgeschichte abgedruckt worden.
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, daß es schwer

hält, einen Überblick über das gesamte literarische Werk Tschudis
zu gewinnen und daß infolgedessen allerlei Irrtümer entstehen
konnten. Der Grund liegt in folgenden Tatsachen: Nach Tschudis
Tod ging sein Nachlaß zum Teil an seinen Enkel Hans Rudolf und
zum andern Teil an seinen Schwiegersohn, Landammann Hässi über.
Mit Hans Rudolf erlosch im Jahre 1594 der direkte Stamm des

Aegidius Tschudi. Und nunmehr begann die Leidenszeit für seinen
Nachlaß. Angehörige anderer Zweige der Familie fingen an, sich

für die Dokumente zu interessieren, aus genealogischen Neigungen,
wie wir bereits gesehen haben. Teils schrieben sie die Dokumente
ab, teils nahmen sie die Originale mit, um sie nicht mehr zurückzugeben.

So fing das Material an auseinanderzuflattern, während
zudem zahlreiche Dokumente vielfach abgeschrieben wurden und in
verschiedene Hände gelangten. Was noch vorhanden war, brachte
im Jahre 1652 ein Großneffe von Aegidius, Landammann Fridolin
Tschudi, auf das Schloß Gräpplang. Aber auch hier war der Nachlaß

nicht gegen Entfremdung gesichert. Die zwei ersten, lateinisch
geschriebenen Bände der Chronik wanderten, der eine ins
Stiftsarchiv St. Gallen, der andere ins Kloster Pfäfers; nach Säkularisierung

des Stiftes gelangte der letztere ebenfalls ins Stiftsarchiv
St. Gallen. Die Bände 3—6 der ersten Fassung und die sich
anschließende Materialiensammlung von 1471 an kam in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Zürich. Im Jahre 1766 nämlich

io Archiv für Schweizergeschichte Bd. X. (1855). — Balthasare Helvetia, IV.
Bd. (1828).
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Ken finden, loksnn lskok LscKudi, Lksrrer in DIarus, stellte dieses

Naterisl irn IsKre 1766 ekrouologisck zusammen uncl ergänzte es

durck eigene lüollectaneen.
Von Leilen dieser 8smmlung wurden wieder versckiedene Äb-

scbrikten genommen. In der zweiten Hülste des 19. IsKrKunderts
Ksrnen 1'eil« daraus unter dern litel Lortsetzung der tübronik
1s«Irudis iin Druck bersus.'« Ds waren «ber zur DsuptsscKe von
Lsebudi »KgeseKrieKene Dsrtien sus andern tükroniken. lsebudi bat

nur einen einzigen ÄbseKnitt sus der auk das Islir 1470 folgenden
LpocKe ausgearbeitet, die DeseKieKte des DappelerKrieges. Dieser
ist im labre 1903 im ersten Dsnd des Ärcbivs kür scbweizerisebe
Dekormationsgescbiebte abgedruckt worden.

Äus den Kiskerigen ÄusküKrungen gekt Kervor, dsö es sckwer
Kalt, einen DberKIieK üker das gesamte literariseke VerK LseKudis

zu gewinnen und daö inkolgedessen allerlei Irrtümer entstekeo
Konnten. Der Drund liegt in folgenden latsscken: IXscK LscKudis
Loci ging sein IVscKIsK zum Lei! an seinen DnKel Dans Dudolf und
zum sndern 1'eil sn seinen LeKwiegersoKn, Dsndsmmsnn Dässi Uber.

Nit Dsns Dudolf erloscb im ZsKre 1694 der direkte 8tsmm des

Aegidius IscKudi. Dnd nunmekr Kegann die Leidenszeit für seinen
iVscKIsö. ÄngeKörige anderer Zweige der Lsmilie fingen sn, sieK

für die Dokumente zu interessieren, sns genealogiscken Neigungen,
wie wir bereits geseben Kaken. Leils sekrieben sie die Dokumente
sb, teils nsbmen sie die Originale mit, um sie nickt mekr zurückzu-
g«K«n. 8o king dss Nsterial sn suseinsnderzuklsttern, wäkrend zu-
<I«m zsklreieke Dokumente vielksek skgesckrieken wurden und in
versekiedene Dsnd« gelangten. Vas nocK vorksnden war. Krackte
im IsKre 1652 ein Oroönekke von Aegidius, Dsndsmmsnn Lridolin
LscKudi, suk das 8cKIoö Oräpplsng. ÄKer guck Kier wsr der IVscK-

Isö nickt gegen Lntkremdung gesickert. Die zwei ersten, IsteiniscK
gesckriekenen Dsnde der (ÜKroniK wanderten, der eine ins 8tikts-
srckiv 8t. Dallen, der andere ins DIoster Lkskers; nacK 8sKuIsrisie-

rung des 8tiktes gelangte der letztere ekenkslls ins 8tiktsareKiv
8t. Osllen. Die Dsnde 3—6 der ersten Lsssung und die sick sn-
scKIieöende Nsterislienssmmlung von 1471 sn Kam in der zweiten
Dslkte des 13. IsKrKunderts nsek ZüricK. Im IsKre 1766 nämlick

>o XrcKiv kür LcKweizergescKiciile Sci. X. (1355). — SsIlKsssr's //e/veêia, IV.
Sci. (1823).
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sah sich Freiherr Leodegar Tschudi, Besitzer des Schlosses Gräpplang,

genötigt, Schloß und Herrschaft wegen Verschuldung zu
verkaufen. In seiner Geldnot veräußerte er auch einen Teil des schriftlichen

Nachlasses an den Abt von St. Gallen und an den Rat in
Zürich.

Weitere Teile gelangten durch den bereits genannten Pfarrer
Johann Jakob Tschudi nach Glarus; anderes blieb im Besitze
weiterer Vertreter der Familie. Wichtige Bestandteile wurden erst vor
kurzer Zeit durch dessen Besitzer Carlo von Tschudi an die
Kantonsbibliothek in Glarus abgeliefert. Vor wenigen Jahren wurde ferner

das Original einer Tschudi-Handschrift durch Dr. Leo Weisz in
der Staatsbibliothek Berlin entdeckt.

Es ist das große Verdienst einer Historikerin aus Glarus, der
Frau Dr. Frieda Gallati, in den Wirrwarr endgültig Ordnung und
Klarheit gebracht zu haben. In mühevoller und sorgfältiger Arbeit,
die dem Nachlaß bis in alle Einzelheiten nachging, gelang es ihr,
die immer noch bestehenden Irrtümer zu beseitigen und eine
abschließende Übersicht über das gesamte Material zu geben. Frau
Gallati hat aber noch ein anderes, größeres Verdienst. Sie hat
anhand dieses nun weit vollständigeren Quellenmaterials die Frage
nach der Zuverlässigkeit des Geschichtsschreibers Aegidius Tschudi
noch einmal einer kritischen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis
ihrer scharfsinnigen Untersuchungen ist allerdings für Tschudi sehr

ungünstig. Die Bedenken, die bereits von andern Historikern
erhoben wurden, finden in Frieda Gallatis Untersuchungen ihre volle
Bestätigung. Dabei ist es der Verfasserin gelungen, ihrem Landsmann

gleichsam in die Werkstatt zu folgen und ihn mitten im
Fälschungswerke zu ertappen. Ihre Untersuchungen sind im Jahrbuch
des Historischen Vereins des Kantons Glarus vom Jahre 1938
erschienen und auch separat in den Buchhandel gegeben worden.11
Sie füllen einen stattlichen Band von 358 Seiten. Die vorangehenden

Ausführungen über den Umfang, Zustand und das Vorkommen
des zerstreuten literarischen Nachlasses von Aegidius Tschudi fußen

hauptsächlich auf den Feststellungen von Frieda Gallati. Es soll

nun auch anhand der genannten Untersuchung auf die kritische
Arbeit eingegangen werden, die dem Geschichtsschreiber Tschudi

11 Frieda Gallati, Gilg Tschudi und die ältere Geschichte des Landes

Glarus, in: Jahrb. des Histor. Vereins des Kantons Glarus Bd. 49 (1938) und sep.
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ssk sieK BreiKerr Beodegar IseKudi, Besitzer des 8cKIosses Oräpp-
lsng, genötigt, 8eKIoö und OerrseKskt wegen VerseKuIdung zu ver-
Ksuken. lu seiuer Oeìdnot veräuLerte er suek einen 1'eil des sekrikt-
Koken NseKIssses su den Äkt von 8t. OsIIen und sn den Kst in
ZürieK.

Veitere Beile gelangten duren den Kereits genannten Lksrrer
JoKsnn lskok LscKudi nsek Olsrus; anderes KlieK iin Besitze wei-
terer Vertreter der Bsmilie. VieKtige Bestandteile wurden erst vor
Kurzer Zeit durek dessen Besitzer Darlo von IseKudi sn die Dsn-
tonskikliotkek in Olsrus «Kgeliekert. Vor wenigen lskren wurde ker-

ner dss Origins! einer BseKudi-OsndscKrikt durck Dr. Beo Veisz in
der 8t«stsKiKIiotKeK Berlin entdeckt.

Bs ist dss groöe Verdienst einer Historikerin sus Olsrus, der
Brsu Dr. Lriec/a Oa//ati, iu den Virrwsrr endgültig Ordnung und
XlsrKeit gekrsekt ZU KsKen. In inUKevoller und sorgksltiger ÄrKeit,
die dern IVseKIsö Kis in slle BinzelKeiten nsekging, gelsng es ikr,
die irniner noek KesteKenden Irrtümer zu Keseitigen und eine sk-
seKIieöende OkersieKt üker dss gesamte Nsterisl zu geken. Brsu
Osllsti Kst sker noek ein anderes, grööeres Verdienst. 8ie Kat sn-
Ksnd dieses nun weit vollständigeren l)ueilenmsterisls die Brsge
nsck der Zuverlässigkeit des OeseKieKtsseKreiKers Aegidius IseKudi
noek einmsi einer KritiseKen Brükung unterzogen. Oss BrgeKnis
ikrer seksrksinnigen OntersueKungen ist allerdings kür BscKudi sekr

ungünstig. Oie Bedenke», die Kereits von andern Historikern er-
Koken wurden, kinden in Brieds Osllstis OntersueKungen ikre volle
Bestätigung. OsKei ist es der Verfasserin gelungen, ikrem Bands-

mann gleieksam i» die VerKststt zu kolgeu uud ik» mitte» im Bäl-

sekungswerke zu ertappen. IKre OntersueKungen sind im IsKrKueK
des OistoriscKen Vereins des Ksntons Olsrus vom lskre 1938 er-
sekienen und suek sepsrst in den LueKKsndel gegeben worden."
8ie külle» ei»eu ststtiieken Lsnd von 353 8eiten. Oie vorsngeken-
den ÄusküKrungen üker den Omksng, Zustand und dss Vorkomme«
des zerstreuten literariseken IXscKIssses von Aegidius BseKudi kuöen

KauptsäeKIieK suk den Beststellunge» von Brieds Osllsti. Bs soll

nun suek snksnd der genannten OntersucKung suk die KritiscKe
ÄrKeit eingegangen werden, die dem OeseKieKtsseKreiKer IseKudi

" Lrieds Osllsti, Oilg psekucli unci die ältere OescKieKte des Lsncles

Olsrus, in: IsKrl,. cles rlistvr. Vereins cles Ksntons Olsrus IZcl, 4? (1938) nncl sep.
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in neuerer Zeit gewidmet wurde. Bereits wurde bemerkt, daß

Eutych Kopp und Theodor Mommsen als erste den Ruhmeskranz
Tschudis zu zerpflücken begannen, daß indessen ihre Bedenken
nicht in weitere Kreise drangen und von verschiedenen Fachkollegen

sogar als ungerechtfertigt zurückgewiesen wurden.
Bedrohlicher für Tschudis Ruf wurde die Lage, als diplomatisch

geschulte Historiker mit kritischer Methode diejenigen Urkunden

in Tschudis Nachlaß untersuchten, die nur in Kopie vorhanden
waren. Gelegenheit dazu bot einmal die von der Allgemeinen Ge-

schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz veranlaßte Herausgabe

von Urkundenregesten zur Schweizergeschichte, von denen
der erste Band im Jahre 1863 von Hidber herausgegeben wurde,
und sodann die Publikation der altern Glarner Urkunden durch
J. J. Blumer im Jahrbuch des Historischen Vereins von Glarus.12

Vereinzelte Bedenken, welche die beiden Herausgeber bei ihrer
Editionstätigkeit gegen die Zuverlässigkeit Tschudis äußerten, die

allerdings nicht in weitere Kreise drangen, veranlaßten Professor
Salomon Vögelin, Aegidius Tschudis historisches Werk im
Zusammenhang kritisch zu untersuchen. Dabei gelangte er zu der

Überzeugung, daß der Glarner Geschichtsschreiber zum höhern Ruhme
seiner Familie Urkunden frei erfunden hatte. Den in Aussicht
gestellten Nachweis zu leisten hinderte ihn sein frühzeitiger Tod.13

Den entscheidenden Angriff unternahm sodann Aloys Schulte
in seinem Aufsatze G il g Tschudi, Glarus und Säckingen,
der 1893 in Band 18 des Jahrbuchs für schweizerische Geschichte
erschien. Er gelangte zu dem Ergebnis, daß Tschudi eine ganze
Reihe von Urkunden frei erfunden habe, um den uralten Adel und
die bis in die früheste Zeit zurückgehende hohe politische Stellung
der Tschudi im Lande Glarus glaubhaft zu machen.

Wohl wurden Versuche gemacht, die Kritik Schuhes zu
entkräften. P. C. von Planta14 und im Jahre 1928 Professor E. Mayer

12 Urkundensammlung zur Gesch. des Kantons Glarus, bearb. von J. J. Blumer.

1. Bd. (906—1437) Glarus 1863—73, 2. Bd. (1416-43) 1874—80. (Jeweilen
als Beilage zum Jahrbuch des Histor. Vereins des Kantons Glarus erschienen.

13 [Sal. Vögelin], Gilg Tschudis Bemühungen um eine urkundliche Grundlage

für die Schweizergeschichte. Aus dem Nachlasse von weil. Sal. Vögelin herausg.

von Emil Krüger, in: Jahrb. f. Schweiz. Gesch. Bd. 14 u. 15; 1889 u. 1890.

M J. C. von Planta, Schulte und Tschudi. Ein Beitrag zur historischen Kritik.

Chur 1898.
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in rieiierer Zeit gewidmet wurde. Bereits wurde bemerkt, dsö Bu-
tvek Kopp uud BKeodor Nommsen sls erste deu KnKmesKrsnz
BseKudis zu zerpkllleken Kegsnven, dsö iudesseu ibre Bedenken
uicbt in weitere Kreise drangen und vun verseliiedeueu BseKKolle-

gen sogsr sls ungereektkertigt zurückgewiesen wurden.
LedroKIieKer kür BseKudis Buk wurde die Bsge, sls diploma-

tiseb gesebulte Historiker mit Kritiseber Netkode diejenigen OrKun-
den in BseKudis IVseKIaü untersnebten, die nur in Kopie vorbanden
wsren. OelegenKeit dszu bot einmsl die von der Allgemeinen Oe-

sebicktskorsebenden OesellseKskt der ZeKweiz versnlsöte Heraus-
gäbe von OrKundenregesten zur LcKweizergeseKieKte, von denen
der erste Lsnd im lakre 1863 von OidKer bersusgegeben wurde,
und sodsnn die BuKIiKstion der Litern Olsrner Urkunden dureb
B B ölumer im ^skrkuck des OistoriseKen Vereins von Olsrus.^

Vereinzelte Bedenken, welebe die beiden Herausgeber bei ibrer
BditionstätigKeit gegen die Zuverlässigkeit Bsebudis äuÜerteu, die

allerdings niebt in weitere Kreise drangen, versnlaöten Brokessor
öslomon Vögelin, Aegidius Bsebudis bistorisebes VerK im Zussm-

menbsng Kritiseb zu untersueben. OaKei gelangte er zu der Ober-

Zeugung, dal! der Olsrner OeseKieKtsseKreiKer zum böbern Bubme
seiner Bsmilie Urkunden krei erkunden Kstte. Ben in Äussiebt ge-
stellten IVseKweis zu leiste« Kinderte ikn sein krükzeitiger Bod.'»

Ben entsekeidenden Ängrikk unternskm sodsnn ^/«v« 5e/lu/te
in seinem Äuksstze Ol/z? 7'sc/lua'l, O/aru« unc/ öäc^lNl?en,
der 1893 in Lsnd 18 des IsKrKueKs kür sekweizeriseke OeseKieKte

ersekien. Br gelangte zu dem BrgeKnis, dal! BseKudi eine ganze
ReiKe von Urkunden krei erkunden KsKe, um den uralten Ädel nnd
die Kis iu die krükeste Zeit zurllekgekeude Koke politiseke Ltellung
der BseKudi im Bsnde Olsrus glsuKKskt zu mseken.

VoKI wurdeu VersueKe gemsekt, die Kritik öekultes zu eut-
Kräkten. B. O von Blsnts'^ und im ^skre 1928 Brokessor B. Nsver

>- Ilrlcunclenssmmlung zur Oescli. cies Ksntons Olsrus, besrb. von 1. 1. Sin-
mer. 1. «ci. (996—1437) Olsrus 1863—73. 2. Sci. (1416-43) 1374-80. (leweilen
sls Seilsge zum IsnrbucK «les Iiistor. Vereins cles Ksntons Olsrus erscliienen.

>l! lös I. Vögelini, Oilg 1"scKuclis SemüKungen um eine urlcuncllicke Oruncl-

Isge kür die LcKweizergescliicKle, Xus clem Nsclilssse von weil, Lsl. Vögelin nersusg.

von Lmil Krüger, in: IsKrb. k. Scliweiz. OescK. Sci. 14 u. 15; 1889 u. 1390.

l> 1. 0. von ?Isnls, öcnulie unci 1"scliucli, Lin Seilrsg zur KistoriscKen Kri-
tilc. OKur 1893.
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in Würzburg setzten sich für die Wahrheitsliebe Tschudis ein.15

Dagegen gelangte Traugott Schieß nach gründlicher Untersuchung der

angefochtenen Urkunden zu einer Bestätigung und vertieften
Begründung der Ergebnisse Aloys Schuhes.16 Den Schlußfolgerungen
der beiden Historiker stimmt auch Frieda Gallati zu.17 Dabei ist sie

in der Lage, die Ausführungen ihrer Vorgänger wesentlich zu

ergänzen.

Die älteste der in Frage kommenden Urkunden ist ein Diplom
König Ludwigs des Kinds.18 Auf Bitte des Grafen Burkhard schenkt

er darin dem Leibeigenen genannt Johannes die Freiheit. Das

Original ist nicht mehr auffindbar. Dagegen versichert ein Vertreter
der Familie Tschudi, daß es noch im 18. Jahrhundert im Nachlasse
des Geschichtsschreibers vorhanden gewesen sei. Wir kennen den

Inhalt nur noch aus Abschriften und einer deutschen Übersetzung
Tschudis. Vorhanden ist auch noch eine Nachzeichnung des Originals,

sodaß angenommen werden darf, es habe sich tatsächlich in
Tschudis Besitz befunden. Freie Interpretation dagegen ist es, wenn
Aegidius Tschudi den Leibeigenen Johannes ohne weiteres zu einem
Vorfahren der Tschudi erhebt und den lateinischen Ausdruck des

Originals für frei, «ingenuus», als adelig wiedergibt.
Tschudi sind bei seinen Archivreisen vielfach Originaldokumente

anvertraut worden, die er nicht mehr zurückgegeben,
sondern seinen Sammlungen einverleibt hat. So hat er wohl auch dieses

Original in irgend einem Klosterarchiv gefunden und es sodann
als Beweismittel verwendet, um den uralten Adel seiner Familie
glaubhaft zu machen.19

Den Ausgangspunkt für die ebenso unrichtige Behauptung vom
sehr alten Besitz des Meieramts der Familie Tschudi bilden zwei
Lehensreverse der Jahre 1029 und 1128, die ebenfalls nur in Kopie
vorhanden sind. Nach diesen Dokumenten wurden in den beiden ge-

i' Ernst Mayer, Zur rätischen Verfassungsgeschichte, in: Zeitschr. für
Schweiz. Geschichte VIH. Jahrg. 1928.

18 Traugott Schieß, Tschudis Meieramtsurkunden, in: Zeitschr. f. Schweiz.

Gesch. IX. Jg. 1929.

17 vgl. Anm. 11.

18 Abgedr. Urkundensammlung zur Gesch. des Kantons Glarus I, 1. Vgl. Frieda
Gallati 1. c. S. 47 ff.

19 Das Dokument stammt wahrscheinlich aus dem Stiftsarchiv St. Gallen.

Frieda Gallati, 1. c. S. 52.
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in Vürzburg setstell «ick kür die VsKrKeitsIiebe LseKudis ein.'^ Os-

gegen gelangte Lrsngott öckieö nsek gründlicker OntersueKuug cler

sngefoektenen Urkunden Zu eiller Destätiguog ullcl vertieften Le-

grüllclullg cler Lrgebnisse Älovs öekultes.'« Oe» LcKIuLkolgerungen
cler beide» Historiker stir»r»t sucb Lrieds Osllsti zu.'^ Oabei ist sie

ill cler Lage, die ÄusküKrungen ibrer Vorgänger wesentliek zu er-

gänzen.
Oie älteste der iu krage Kommenden OrKunden ist ein Diplom

König Ludwigs des Kinds.'» Äuk Litte des Orsken DurKKsrd sebenkt

er darin dein Leibeigene» genannt loksnnes die LreiKeit. Oss Ori-
gins! ist niebt inebr sukkindbsr. Dagegen versicbert ein Vertreter
der Lsmilie Lsebudi, dsö es noeb iin 18. lskrkundert irn NscKIssse

des Oescbicbtssebreibers vorbanden gewesen sei. Vir Kennen den

Inbalt nur noeb aus Äbsebrikten und einer deutscben Obersetzung
LscKudi«. Vorbanden ist aucb nocb eine NacKzeicKnung des Origi-
nsls, sodaü angenonnnen werden darf, es KsKe sick tstsäeklick in
LscKudi« Lesitz bekunden. Lreie Interpretation dagegen ist es, wenn
Aegidius LscKudi den LeiKeigenen lokannes okne weiteres zu einein
VorkaKren der LscKudi erkebt und den lateiniscken ÄusdrucK des

Originals kür krei, «ingenuus», als adelig wiedergibt.
Lsebudi sind bei seinen Ärcbivreisen vielkack OriginaldoKu-

niente anvertraut worden, die er niekt inekr zurückgegeben, son-
dern seinen Sammlungen einverleibt bat. 80 Kst er w«KI auck die-

ses Original in irgend einem KlosterarcKiv gefunden und es sodann
als Leweismittel verwendet, um den uralten Ädel seiner Lsmilie
glauKKsft zu inscken.'»

Oen Ausgangspunkt für die ebenso unriebtige Lebsuptung vom
sekr alten Lesitz des iVleieramts der Lamilie LscKudi Kilden zwei
LeKensreverse der lskre 1l)29 und 1128, die ebenfalls nur in Kopie
vorbanden sind. Nack diesen Dokumenten wurden in den beiden ge-

>' Lrnst Xlsver, ^ur rstisctien VerksssungsgescKiclite, in: ^eitsckr, iür
8cKveiz. OescKicKle VIll, IsKrg. 1928,

>« Irsugett 8ctiieL, Iscnnclis NeiersmlsurKunclen, in: ^eitsckr. 1, 8cnweiz.

Lesen. IX. Ig. 1929.

Vgl. XnM. II.
>« Xbgecir. LIrKuncienssminIung zur Lesen, cies Xsntons Olsrus I, I. Vgl, Lriecls

Osllsli I. c. 8. 47 tt.
>« Oss Dokument stsmmt wsnrscneinlicn sus ciem 8liItssreKiv 8t. OsIIen.

Lrieds OsIIsti. I. e. 8.52.



185

nannten Jahren Vertreter der Familie Tschudi mit dem säckingi-
schen Meieramt des Landes Glarus belehnt, wie das schon mit ihren
Vorfahren der Fall gewesen sei. Die erste der beiden Urkunden
nennt mit Namen Glieder der Familie Tschudi als Inhaber des

Meieramtes bis in die vierte Generation zurück. In ähnlichem
Sinne ist das Dokument von 1128 abgefaßt.20

Die beiden Dokumente hatten schon Hidber und Georg von
Wyß in Zweifel gezogen. Die Richtigkeit ihrer Bedenken wurde
durch Aloys Schulte und Traugott Schieß vollkommen bestätigt.
Frieda Gallati hat die letzten Zweifel beseitigt. Unter dem Nachlasse

Tschudis hat sie von diesen Urkunden verschiedene Fassungen

entdeckt, die zeigen, daß sie erst nach mehreren Versuchen die
endgültige Fassung erhielten und im Original überhaupt nie
existiert haben. So steht es auch mit weitern Dokumenten angeblich
aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die beweisen sollen, daß die
Tschudi auch seit frühesten Zeiten das Amt eines Landammanns
innehatten, zu einer Zeit schon, da es nachgewiesenermaßen im
Lande Glarus überhaupt noch keinen Ammann, sondern nur einen

Untervogt gab.21

Ein einziges der Tschudischen Familiendokumente wurde bis
heute allgemein als echt gehalten. Es ist dies ein Adelsbrief, in dem
Kaiser Ferdinand I. der Familie Tschudi ihren uralten Adel bestätigte

und erneuerte. Mit diesem Dokumente hat es folgende
Bewandtnis: Im Jahre 1559 wurde Aegidius Tschudi zusammen mit
dem Zürcher Stadtschreiber Hans Escher von der Eidgenössischen
Tagsatzung zum Reichstag in Augsburg abgeordnet. Die beiden
Gesandten sollten von Kaiser Friedrich I. für die Eidgenossen die
Erlaubnis erwirken, im Deutschen Reiche Silber aufzukaufen; gleichzeitig

sollten sie um die Bestätigung der Freiheitsrechte der
eidgenössischen Orte bitten. Sie brachten denn auch die feierliche
Bestätigung der eidgenössischen Privilegien mit nach Hause. Tschudi
will diese Gelegenheit benutzt haben, um sich durch den Kaiser
durch ein besonderes Privileg den alten Adel der Familie bestätigen
zu lassen. Das angebliche Dokument, im Original ebenfalls nicht
mehr auffindbar, ist in Abschriften vorhanden und in lateinischer
Sprache abgefaßt. Es wurde angenommen, Tschudi habe die frühern

2« Frieda Gallati, 1. c. S. 61 ff.
2i Frieda Gallati, 1. c. S. 70 ff.
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nannten ^sbren Vertreter lier Lsmilie Lsebudi mit dem säckingi-
seken Neiersmt lies Lsndes Olsrus belebnt, vie llss sebon mit ibren
Vorksbren «1er LsII gewesen sei. Die erste 6er beiden Urkunde«
nennt mit Nsmen Olieder der Lsmilie LseKudi sls InKsber des

Neiersmtes bis in die vierte Oenerstion zurück. In sbnliebem
Linne ist dss Dokument von 1128 sKgeksLt.^"

Die beiden Dokumente Kstten sebon Didber und Oeorg von
Vvü in Zweifel gezogen. Die DicKtigKeit ikrer DedevKen wurde
durek Älovs 8eKulte und Lrsugott 8eKieü vollkommen bestätigt.
Lrieds Osllsti Kst die letzten Zweifel beseitigt. Dnter dem IXseK-

Issse LseKudis Kst sie von diesen Urkunden versekiedene Lsssun-

gen entdeckt, die zeigen, dsö sie erst nsek mekreren VersueKen die
endgültige Lsssung erkielten und im Origins! ükerksupt nie exi-
stiert KsKen. 8o stekt es suck mit weitern Dokumenten sngekliek
sus dem 13. und 14. IsKrKundert, die Keweisen sollen, dsö die
LscKudi suck seit frükesten Zeiten dss Ärnt eines Lsndsmmsnns
innekstten, zu eiuer Zeit sekon, ds es nsckgewiesenermsüen im
Lsnde Olsrus ükerksupt noek Keinen Ämmsnn, sondern nur einen

Dntervogt gsk.-'
Lin einziges der LseKudiscKen LsmiliendoKnmente wnrde Kis

Keute allgemein sls eckt gekalten. Ls ist dies ein ÄdelsKrief, in dem
Kaiser Lerdinsnd I. der Lsmilie LseKudi ikren uralten Ädel Kestä-

tigte und erneuerte. iVlit diesem Dokumente Kat es folgende De-

wandtnis: Im lakre 1559 wurde Aegidius LseKudi zusammen mit
dem ZürcKer 8tsdtscKreiber Dsns DscKer von der LidgenossiscKen
Lsgsstzung zum DeicKstsg in ÄugsKurg skgeordnet. Die Keiden Oe-

sandten sollten von Kaiser LriedricK I. für die Lidgenossen die Lr-
lauknis erwirken, im Deutscken DeicKe 8iIKer aufzukaufen; gleick-
zeitig sollten sie um die Bestätigung der LreiKeitsrecKte der eid-
genössiseken Orte Kitten. 8ie Krsebten denn suck die feierlieke De-

stätigung der eidgenossiscken Lrivilegien mit nsek Osuse. LscKudi
will diese OelegenKeit benutzt Kaken, um sick durck den Kaiser
durck ein besonderes Lrivileg den alten Ädel der Lsmilie bestätigen
zu Isssen. Oss sngeblicke Dokument, im Original ebenfalls niekt
mekr suffindksr, ist in ÄKscKriften vorksnden und in lateiniscker
8prseKe sbgefgöt. Ls wurde angenommen, LscKudi KsKe die frükern

2« Lrieds Osllsti. I. e. 8. 61 tt.
si Lrieds Osllsti. I. c. 8. 7« tt.
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Fälschungen hergestellt, um darauf gestützt die bewußte Bestätigung

zu erwirken. Frieda Gallati stiegen Bedenken auch gegen dieses

letzte Dokument auf, das gleichsam die Krönung des ganzen
darstellt.22 Um sicher zu sein, legte sie den Text dem österreichischen

Staatsarchivar Franz Huter vor. Das Ergebnis ist
überraschend. Im Adelsarchiv in Wien, wo die verliehenen
Adelsdiplome registriert wurden, findet sich kein Anhaltspunkt. Wichtiger

aber ist das folgende: Das Privileg ist in lateinischer Sprache
abgefaßt. Die Eidgenossenschaft gehörte aber zu denjenigen
Ländern, denen die Kanzlei in Wien alle Dokumente in deutscher
Sprache zustellte. Auch die Bestätigung der eidgenössischen
Freiheiten, die Tschudi und sein Mitgesandter von Augsburg
zurückbrachten, ist in deutscher Sprache abgefaßt. Die im Tschudischen
Adelsdiplom verwendete umständliche Titulatur des deutschen Kaisers

und Herzogs von Österreich ist, verglichen mit andern lateinischen

Urkunden der kaiserlichen Kanzlei, durchaus ungewöhnlich.
Übersetzt man sie dagegen ins Deutsche, so entspricht sie derjenigen
Formulierung, wie sie in den deutschen Urkunden verwendet wurde.
Auffallend ist ferner, daß nicht der Chef derjenigen Kanzleiabteilung

unterzeichnet, in der die lateinischen Texte verfaßt wurden,
sondern der Kanzleivorsteher der Abteilung für deutsche Expedition,

d. h. derjenige, der das eidgenössische Privileg von 1559
ausgestellt hatte. Aus diesen Indizien ergibt sich folgender Schluß:

Aegidius Tschudi hat auch dieses Adelsdiplom selbst fabriziert. Dabei

bediente er sich, da er die Gebräuche der Wiener Kanzlei nicht

genauer kannte, des gleichzeitigen eidgenössischen Privilegs, das

er mit Escher zusammen vom kaiserlichen Hofe zurückgebracht
hatte, und der darin enthaltenen Formeln als Vorlage. Aus dem

gleichen Grunde nannte er als Chef der Kanzlei irrtümlich den
deutschen Referenten.

Das Ergebnis der eindringlichen Untersuchungsarbeit Frieda
Gallatis ist für den Geschichtsschreiber Aegidius Tschudi sehr wenig
erbaulich. Sie hat die Forschungsresultate der vorangehenden
Kritiker vollauf bestätigt, durch weitere Beweise unterbaut und in vielen

Punkten die Diskussion durch endgültige Resultate abgeschlossen.

Angesichts dieses Ergebnisses drängt sich die Frage auf, ob

Tschudi nur da fälschte, wo es sich um den höhern Ruhm seiner

22 Frieda Gallati, I.e. S. 209ff.
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LsIs«Kung«n oergestellt, um dsrsuk gestützt «lie K«wuLt« Vestati-

guug zu erwirken. Lrieds Osllsti stiegeu Led«nK«n suen g«g«n «lie-

ses letzte Dokument suk, «lss gl«iekssm «lie Krönung «l«s gsnz«n
dsrstellt.^^ Dm siener zu sein, legte sie clen lext «lem österreieni-
s«Ken 8tsstssr«Kivsr Lrsnz Dut«r vor. Dss Lrg«Knis ist üoer-
rss«K«nd. Im Äd«Issr«Kiv in Vien, wo «lie verliehenen Ädels-
diplôme registriert wurden, findet sieh Kein Anhaltspunkt. VieKti-
ger sber ist dss folgende: Dss Drivileg ist in Isteiniseher 8prs«K«
skgeksöt. Die DidgenossenseKskt gehörte sber zu denjenigen Dsn-
dern, denen die Kanzlei in Vien slle Dokumente in deutscher
8prseKe zustellte. ÄucK die Deststiguug der eidgenössischen Drei-
heilen, die LseKudi und sein Nitgessndter von ÄugsKurg zurück-
brsebten, ist in deutscher LprscKe sbgeksöt. Die im LscKudiscKen

Ädelsdiplom verwendete umständliche Litulstur des deutsehen Ksi-
sers und Herzogs von OsterreieK ist, verglichen mit sndern Isteiui-
sehen DrKunden der Kaiserlichen Ksnzlei, durchaus ungewöhnlich.
DbersetZt man sie dagegen ins Deutsch«, so «utspri«ht sie derjenigen
Dormulierung, wie sie in den deutschen DrKunden verwendet wurde.
Äuffsllend ist ferner, dsÜ niekt der tükef derjenigen Ksnzleisbtei-
lung unterzeichnet, in der die Isteinischen Lexte verksöt wurden,
sondern der KsnzleivorsteKer d«r Abteilung kür deutsch« Dxpedi-
tion, d. K. derjenige, der dss eidgenössische Drivileg von 1569 sus-

gestellt Kstte. Äus diesen Indizien ergibt sieK folgender 8«KIuü:

Aegidius LscKudi Kst suck dieses Ädelsdiplom selbst ksbriziert. Ds-
bei bediente er sick, ds er die DeKräueKe der Viener Ksnzlei ni«Kt

g«nsu«r Ksunte, des gleiekzeitigen eidgenössiscken Drivilegs, dss

er mit DseKer zusammen vom KsiserlicKen Doke zurüekgekrsckt
Kstte, uud der darin entksltenen Dormeln sls Vorlage. Äus dem

gleickeu Drunde nannte er als tükek der Kanzlei irrtümliek den n'eut-

se/lsn Dekereuteu.
Das DrgeKnis der eindringlicken DntersucKungssrKeit Lrieds

DsIIstis ist kür den DeseKicKtsscKreiKer Aegidius LscKudi sekr wenig
erbsulick. 8ie Kst die LorseKungsresuItste der vorsngekenden Kri-
tiker vollsuk bestätigt, durek weitere Deweise unterbsut und in vie-
le» LunKten die Diskussion durck endgültige Desultste skgescklos-
sen. ÄngesicKts dieses LrgeKnisses drängt sieK die Lrsge suk, ok
LseKudi nur ds kälsekte, wo es sieK um den KöKern DuKm seiner

S2 Priecls Osllsti, I. c. 8.209tt.
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Familie handelte, während er sich im übrigen als zuverlässiger
Historiker erweist.

Frieda Gallati beantwortet diese Frage mit Bezug auf diejenigen

Teile von Tschudis Geschichtswerk, die sich mit dem Lande
Glarus befassen. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, daß der Glarner
Geschichtsschreiber die Lücken in der Frühgeschichte seines Landes

durch Hypothesen ausfüllte, ohne sie als solche zu bezeichnen.
Hypothesen zu verwenden ist das gute Recht des Historikers. Sehr
oft kommt er in die Lage, Lücken und Ungewißheiten in dieser
Weise ausfüllen und glaubhaft machen zu müssen. Nicht zulässig ist
es dagegen für den Geschichtsschreiber, wenn er sich bemüht, durch
frei erfundene Einzelheiten die Darstellung lebendiger zu gestalten.
Ganz schlimm aber wird die Sache, wenn er, wie das Tschudi auch
mit Bezug auf die Glarner Geschichte im allgemeinen getan hat,
Quellen fälscht oder wenigstens verunechtet, um sie für seine
Darstellung zurechtzumachen. So hat Aegidius Tschudi ein säckingi-
sches Urbar durch frei erfundene Partien erweitert. Ebenso hat er
den sogenannten Fahrtsbrief von Glarus, eine bei der Näfelser Fahrt
verlesene Darstellung der mit der Schlacht bei Näfels zusammenhängenden

Ereignisse, durch willkürliche Weglassungen und frei
erfundene Ergänzungen verunechtet und dazu mit einem andern,
altern Datum versehen, um damit glaubhaft zu machen, er besitze
ein älteres Exemplar dieses Dokumentes als die glarnerische Kanzlei.23

Diese Ergebnisse von Frieda Gallati liefern den Beweis, daß

Aegidius Tschudi auch da nur mit der größten Vorsicht benutzt werden

kann, wo es sich nicht um die Geschichte seiner Familie handelt.

Diese Feststellung ist besonders deshalb wichtig, weil, wie
eingangs betont wurde, die Darstellung Tschudis über die Gründung
der Eidgenossenschaft auch heute noch die Geschichtsschreibung
beeinflußt, und weil er sich stellenweise auf Quellen bezieht, die
heute nicht mehr auffindbar sind. Es erhebt sich sofort die Frage:
Haben diese Quellen tatsächlich existiert und Tschudi vorgelegen,
oder sind sie von ihm erfunden oder supponiert worden? Diese
Bemerkungen zeigen, wie notwendig und wertvoll eine kritische Ausgabe

von Tschudis Geschichtswerk wäre.
Zur Entlastung des Geschichtsschreibers Aegidius Tschudi,

nicht aber seines Geschichtswerkes, darf vielleicht angeführt wer-

23 Frieda Gallati, I.e. S. 245 ff., 382 ff.
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Lsmilie Ksndelte, wäkrend er sieK im übrigen sls zuverlässiger Hi-
storiker erweist.

Lrieds Osllsti beantwortet cliese Lrsge mit Lezug sul diejeni-
gen Leile vou LseKudis OescKicKtswerK, «iie sieK mit ciem Lande
Olsrus Kekassen. 8ie Kommt dskei zu clem LrgeKnis, dsö cler Olsrner
OeseKicKtsscKreiber clie LüeKen iu «ier LrüKgescKicKte seiues Lsn-
«les «lurcli OvpotKesen suskllllte, okne sie sls soleke zu KezeieKnev.

OvpotKesen zu verwenden ist clss gute LeeKt «les DistoriKers. 8eKr
okt Kommt er iu «lie Lsge, LüeKen unci OngewiüKeiten in «lieser

Veise susküllen uncl glsuKKskt mseken zu müssen. IXieKt zulässig ist
es «isgegen kür clen OescKicKtsscKreiKer, wenn er sieli KemüKt, durck
krei erkunclene LiuzeIKeiten «lie Darstellung lebendiger zu gestalten.
Osnz scklimm sber wircl ciie 8scKe, wenn er, wie «iss LseKudi sueb
mit Lezug suk «lie Olsrner Oescbiebte im allgemeinen getan Kst,
(Quellen kälsebt ««ier wenigstens veruneebtet, um sie kür seine Dar-
Stellung zureektzumseken. 80 bat Aegidius LseKudi ein säckingi-
sebes Orbar dureb krei erkunden« Dsrtien erweitert. Dbens« bat er
den sogenannten Dsbrtsbriek von Olsrus, eine bei der IVäkelser Dsbrt
verlesene Darstellung der mit der 8eblsebt bei IVäkels zussmmen-
Käugenden Dreignisse, dureb willkürlieke Veglsssungen und krei er-
kundene Drgänzuugen veruneebtet nnd dszu mit einem sndern,
altern Dstum verseben, um dsmit glsubbskt zu ms«Keu, er besitze
ein älteres Lxemplsr dieses Dokumentes sls die glsrnerisebe lisnz
leie» Diese Drgebnisse von Lrieds Osllsti liekern den L«w«is, dsö
Äegidins LscKudi sueb ds nnr mit der grööten Vorsiebt benutzt wer-
den Ksnn, wo es sieK niekt um die Oesekiekte seiner Lsmilie Ksn-
deit. Diese Leststellung ist Kesonders deskslk wicktig, weil, wie ein-

gsngs Ketont wurde, die Darstellung LseKudis üker die Oründung
der LidgenossenseKskt suek Keute noek die OeseKieKtss«Kr«iKung
beeinkluöt, und weil er sieK stellenweise suk Quellen KezieKt, die
Keute niekt mekr sukkindksr sind. Ls erkekt sieK sokort die Lrsge:
Osben diese Quellen tstsäcblick existiert und LscKudi vorgelegen,
oder sind sie von ikm erkunden oder supponiert worden? Diese De-

merkungen zeigen, wie notwendig und wertvoll eine KritiscKe Äus-
gske vou LscKudis OescKieKtswerK wäre.

Zur Lntlsstung des OescKieKtsseKreiKers Aegidius LseKudi,
niebt sker seines OeseKicKtswerKes, dsrk vielleiekt sngekükrt wer-

2« Lriecls Osllsti, I. c. 8.245tt„ 382tt.
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den, daß er sich mit seinen Fälschungen in zahlreicher Gesellschaft
befindet. Bei seinen Archivforschungen wird er wohl mehr als einmal

auf derartige Fälschungen gestoßen sein.
Wenn auch das Urteil über den Geschichtsschreiber Aegidius

Tschudi sehr ungünstig lauten muß, so nimmt sein Werk gleichwohl
in der Geschichtsschreibung unseres Landes eine hervorragende
Stellung ein. Als Erster hat er den Versuch gemacht, in weitem
Umfange und systematisch neben den Chroniken das Urkunden-
material heranzuziehen und mit dem Inhalt der Chroniken zu
kombinieren. Daher redet auch Johannes von Müller, wie eingangs
bemerkt wurde, von der diplomatischen, d.h. auf Diplome oder
Urkunden gegründeten Geschichtsschreibung Tschudis.

Als literarische Leistung nimmt das Geschichtswerk dank
seiner glänzenden Darstellung und der Weite des Horizontes eine

ganz einzigartige Stellung ein. Es ist geradezu ein Höhepunkt in
unserer Geistesgeschichte.

18«

den, dsö er sieK mit seinen DälseKungen in zsklreicker OesellseKskt
Kekindet. Lei seinen ÄreKivkurseKungen wird er w«KI meiir sls ein-
ms! suk derartige DälseKungen gestoöen sein.

Venn suek ciss Orteil üker den OeseKicKtsseKreiKer Aegidius
LseKudi sekr ungünstig Isuten muö, so nimmt sein VerK gleieKwoKI
in der OeseKieKtsseKreiKung unseres Lsndes eine hervorragende
Stellung ein. ÄIs Lrster hat er den Versuch gemacht, in weitem
Omksnge und sistematiseli neben den dkroniken das Urkunden-
material KersnzuzieKen und mit dem Inhslt der tükroniken zu Kom-
dinieren. Osker redet such JoKsnnes von Nllller, wie eingangs be-

merkt wurde, von der diplomatisene», d. K. suk Oiplome oder
OrKunden gegründeten OescKieKtsseKreiKung BseKudis.

ÄIs litersriseke Leistung nimmt dss OeseKicKtswerK dsnk
seiner glänzenden Darstellung und der Veite des Horizontes eine

ganz einzigartige Stellung ein. Ds ist geradezu ein OöKepunKt in
unserer OeistesgescKieKte.
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